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RS OGH 1970/4/16 1Ob53/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1970

Norm

ABGB §858 Abs2

Rechtssatz

Bedeutung des Ortsgebrauches für die Einschließungsp6icht des Grundeigentümers. Die Ansicht, ein

Grundeigentümer sei dann nicht zur Einzäunung seines Grundstücks verp6ichtet, wenn die seinem Nachbarn

drohenden Schäden von der Liegenschaft eines Dritten oder von Personen ausgehen, die nicht seiner Ingerenz

unterliegen, findet im Gesetz keine Stütze.

Entscheidungstexte

1 Ob 53/70

Entscheidungstext OGH 16.04.1970 1 Ob 53/70
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